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Rundschreiben D 05/2015 
 
 
Neufassung der Leistungslegenden und Anpassung der Honorare für frei erstattete  
ärztliche Gutachten sowie die Anpassung der Schreib gebühren ab 01.04.2015  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Ständige Gebührenkommission nach § 52 Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger hat eine 
Neufassung der Leistungslegenden für freie ärztliche Gutachten  nach den Nrn. 160, 161 und 
165 UV-GOÄ und damit verbunden eine Erhöhung der Gutachtenhonorare beschlossen.  
 
Weiterhin wurden die Schreibgebühren nach Nr. 190 UV-GOÄ von 3,50 € auf 4,50 € je Seite 
angehoben.  
 
Die Beschlüsse sind diesem Rundschreiben beigefügt (siehe Anlage). Im Einzelnen geben wir 
dazu nachfolgende Erläuterungen: 
 
In der Nr. 160 UV-GOÄ (bisher: Gutachten ohne Fragestellung zum ursächlichen Zusammen-
hang) sind jetzt die freien Gutachten mit einer Begutachtungsmaterie von normalem Schwie-
rigkeitsgrad abgebildet. Wann das der Fall ist, wird in der Leistungslegende näher erläutert. 
Der Gutachter muss auch zu Fragen des ursächlichen Zusammenhangs mit normalem 
Schwierigkeitsgrad Stellung nehmen, wie dies in Gutachten für die gesetzliche Unfallversiche-
rung grundsätzlich erforderlich ist. 
 
Die Nr. 161 UV-GOÄ gilt für Gutachten mit einer Begutachtungsmaterie mit hohem Schwierig-
keitsgrad. Ein hoher Schwierigkeitsgrad kann dann in Frage gestellt werden, wenn z. B. zwi-
schen den Fachgesellschaften und den UV-Trägern konsentierte Begutachtungsempfehlungen 
vorliegen, die dem Gutachter die Beurteilung des ursächlichen Zusammenhangs erheblich 
erleichtern. Das gilt aber dann nicht, wenn trotz Vorliegens von Begutachtungsempfehlungen 
die Begutachtung eine anspruchsvolle medizinische Bewertung voraussetzt, wenn also z. B. 
vom Gutachter konkurrierende Schadensursachen diskutiert werden müssen, um letztlich das 
Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines Versicherungsfalls beurteilen zu können. 
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Gutachten nach Nr. 165 UV-GOÄ unterscheiden sich von denen nach Nr. 161 UV-GOÄ durch 
den zusätzlich erforderlichen sehr hohen zeitlichen Aufwand für die Beurteilung spezieller Kau-
salzusammenhänge und/oder differenzialdiagnostischer Problemstellungen. Die Leistungsle-
gende gibt hierzu weitere Hinweise. 
 
Die neuen Gebühren können für Gutachtenaufträge ab 1. April 2015 abgerechnet werden. 
 
Bei Gutachtenaufträgen mit Datum bis zum 31. März 2015 wird davon ausgegangen, dass 
sich der Auftrag auf die bisherige Leistungslegende bezieht und das Gutachten auch danach 
vergütet wird, es sei denn, im Auftrag wird vom Unfallversicherungsträger ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt. Gutachtenaufträge mit Datum ab 01. April 2015 beziehen sich immer auf 
die ab diesem Zeitpunkt geltenden neuen Leistungslegenden und den neuen Gutachtengebüh-
ren. 
 
Die neuen Schreibgebühren können für Schreibleistungen ab 1. April 2015 abgerechnet 
werden. Das dürfte in der Regel am Berichts- bzw. Gutachtendatum feststellbar sein. 
 
Mit der Erteilung des Gutachtenauftrages ist vom Unfallversicherungsträger festzulegen, 
nach welcher Gebührennummer das Gutachten zu erstellen ist. Wenn der Gutachter den 
Schwierigkeitsgrad oder den Umfang anders einschätzt, muss er dies vor der Gutachtenerstel-
lung mit dem Unfallversicherungsträger abstimmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Frank Joho 
Stellv. Leiter der Geschäftsstelle 
 
 
 
Anlage 



D
G
U
V
 
-
 
R
S
 
0
1
1
5
/
2
0
1
5
 
v
o
m
 
0
9
.
0
3
.
2
0
1
5

A
n
p
a
s
s
u
n
g
 
d
e
r
 
H
o
n
o
r
a
r
e
 
f
ü
r
 
f
r
e
i
e
 
ä
r
z
t
l
i
c
h
e
 
G
u
t
a
c
h
t
e
n
 
n
a
c
h
 
d
e
r
 
U
V
-
G
O
Ä

S
a
c
h
g
e
b
i
e
t
(
e
)
:
 
R
e
h
a

K
o
n
t
a
k
t
:
 
O
t
m
a
r
 
L
e
n
z
 
0
3
0
 
2
8
7
6
3
8
6
5
,
 
0
3
0
 
2
8
7
6
3
8
6
0


